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(4) Zur Tätigung der in den Haushaltsplan

eingesetzten Ausgaben ist zuvor ein

verbindlicher Rechtsakt zu erlassen, mit

dem eine Maßnahme der Union und die

Vornahme der entsprechenden Ausgabe

gemäß dem Gesetz nach Artikel B eine

Rechtsgrundlage erhalten. Dieser

Rechtsakt muss in Form eines

europäischen Gesetzes, eines europäischen

Rahmengesetzes, einer europäischen

Verordnung oder einer europäischen

Entscheidung ergehen.

(4) Zur Tätigung der in den Haushaltsplan

eingesetzten Ausgaben ist zuvor ein

verbindlicher Rechtsakt zu erlassen, mit

dem eine Maßnahme der Union und die

Vornahme der entsprechenden Ausgabe

gemäß dem Gesetz nach Artikel B eine

Rechtsgrundlage erhalten. Dieser

Rechtsakt muss in Form eines

europäischen Gesetzes, eines europäischen

Rahmengesetzes, einer europäischen

Verordnung oder einer europäischen

Entscheidung ergehen.

Er kann Ausgaben nur in den Fällen

vorsehen, für die dies in dieser

Europäischen Verfassung ausdrücklich

vorgesehen ist.

Begründung:

Die Formen, in denen die Union ihre Ziele verfolgt, sind differenziert für die einzelnen

Zuständigkeiten zu benennen. Dies gilt auch für die Ausgaben aus dem Haushalt der Union,

insbesondere zur Förderung der Politiken der Mitgliedstaaten, da die Tätigung dieser Ausgaben die

Entscheidungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Politiken beeinflussen können. Um



Einflussmöglichkeiten der Europäischen Union in jedem Stadium des Rechtssetzungsprozesses

transparent zu machen, darf eine finanzielle Förderung durch die Europäische Union deshalb nur

dort zulässig sein, wo die Verfassung dies ausdrücklich bestimmt.


